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An die 
Staatsanwaltschaft Steyr 
 
Spitalskystraße 1 
4400 Steyr 
 
 
Der Nationalrat hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2025 auf Antrag des 
Immunitätsausschusses in 247 der Beilagen folgenden Beschluss gefasst: 
 
„In Behandlung des Ersuchens der Staatsanwaltschaft Steyr, do. GZ. 7 St 117/25s - 1, 
um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat 
Dipl.-Ing. Gerhard Deimek wird im Sinne des Art. 57 Abs. 3 B-VG festgestellt, dass 
kein Zusammenhang zwischen der inkriminierten Handlung und der politischen 
Tätigkeit des Abgeordneten zum Nationalrat Dipl.-Ing. Gerhard Deimek besteht.“ 
 

Hievon beehrt sich die Parlamentsdirektion auftragsgemäß Mitteilung zu machen. 
 
Für die Parlamentsdirektion: 
 
 
 
Mag. Gottfried Michalitsch 
Leiter des Nationalratsdienstes 
 
 
 
Anlagen: 
Beschluss des Nationalrates 
Ausschussbericht 247 der Beilagen 
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